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Fahrzeugtyp Niederflur-
Standardlinienbus 

Niederflur-
Gelenklinienbus Niederflur-Midibus Niederflur-Minibus 

Niederflug-Bürgerbus 

Techn. 
Merkmale 

        
 

Zulassungskategorie 
Zulassung als Klasse I/ Klasse II-
Fahrzeug nach EU-Richtlinie 2001/ 
85/ EG  

Zulassung als Klasse I/ Klasse II-
Fahrzeug nach EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG  

Zulassung als Klasse I/ 
Klasse II-Fahrzeug nach 
EU-Richtlinie 2001/ 85/ EG  

Zulassung als Klasse I/ Klasse 
II-Fahrzeug nach EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG  

Zulassung als Klasse M1 
nach EU 
Richtlinie 2007/ 46/ EG 

Max. Fahrzeughöhe 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm 3.000 mm 3.000 mm 
Max. Fahrzeugbrei-
te 

2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm 21.000 mm 
2.100 mm 

Max. Fahrzeuglänge 13.500 mm 18.750 mm 10.500 mm 7.500 mm 7.500 mm 

Alter (Bezugsgröße:  
Erstzulassung) 

max. 12 Jahre 
(bei Verstärkerfahrten max. 14 J.) 

max.14 Jahre  max. 12 Jahre  max. 10 Jahre  
Max. 7 Jahre  

Ausnahmen sind durch den Auf-
gabenträger zu genehmigen 

Ausnahmen sind durch den Auf-
gabenträger zu genehmigen 

Ausnahmen sind durch 
den Auf-gabenträger zu 
genehmigen 

Ausnahmen sind durch den 
Auf-gabenträger zu genehmi-
gen 

Ausnahmen sind durch den 
Aufgabenträger zu geneh-
migen 

Motor 

Euro 6-Norm bei Neufahrzeugen; 
übrige Erfüllung der zur Erstzulas-
sung gültigen EU-Abgas-Norm 

Euro 6-Norm bei Neufahrzeu-
gen; übrige Erfüllung der zur 
Erstzulassung gültigen EU-
Abgas-Norm 

Euro 6-Norm bei Neufahr-
zeugen; übrige Erfüllung 
der zur Erstzulassung gül-
tigen EU-Abgas-Norm 

Euro 6-Norm bei Neufahrzeu-
gen; übrige Erfüllung der zur 
Erstzulassung gültigen EU-
Abgas-Norm 

Euro 6-Norm bei Neufahr-
zeugen; übrige Erfüllung der 
zur Erstzulassung gültigen 
EU-Abgas-Norm 

Geräuschkapselung; Geräuschkapselung; Geräuschkapselung; Geräuschkapselung; Geräuschkapselung 

Abgasnachbehandlung (CRT-
System/SCRT-System), schwefel-
freier Kraftstoff, Partikelfilter; 
entsprechend der zur Erstzulas-
sung gültigen Abgas-Norm. 

Abgasnachbehandlung (CRT-
System/SCRT-System), schwefel-
freier Kraftstoff, Partikelfilter; 
entsprechend der zur Erstzulas-
sung gültigen Abgas-Norm. 

Abgasnachbehandlung 
(CRT-System/SCRT-
System), schwefelfreier 
Kraftstoff, Partikelfilter; 
entsprechend der zur Erst-
zulassung gültigen Abgas-
Norm. 

Abgasnachbehandlung (CRT-
System/SCRT-System), schwe-
felfreier Kraftstoff, Partikelfil-
ter; entsprechend der zur Erst-
zulassung gültigen Abgas-
Norm. 

Abgasnachbehandlung (CRT- 
System/SCRT-System), 
schwefelfreier 
Kraftstoff, Partikelfilter; 
entsprechend 
der zur Erstzulassung gülti-
gen Abgas 
Norm. 

Bremsanlage ABS/ ASR ABS/ ASR ABS/ ASR ABS/ ASR ABS/ ASR 

Türen 

mindestens zwei Türen, eine in 
der Fahrzeugmitte 

drei Türen, davon eine hinter 
dem Gelenk 

zwei Türen, hintere Tür in 
der Fahrzeugmitte mindestens eine Tür 

Eine Tür  

Türen zweiflügelig (Breite mind. 
1,20 m) bei Neufahrzeugen*; übri-
ge: Fzg. Türen (mindestens die 
hintere) zweiflügelig (Breite mind. 

Türen zweiflügelig (Breite mind. 
1,20 m) bei Neufahrzeugen*; 
übrige: Fzg. Türen (mindestens 
die hintere) zweiflügelig (Breite 

Türen zweiflügelig (Breite 
mind. 1,20 m) bei Neu-
fahrzeugen*; übrige: Fzg. 
Türen (mindestens die 

mindestens eine Tür zweiflü-
gelig (Breite mind. 1,20 m) 

Tür zweiflügelig (Breite 
mind. 1,20 m)  
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1,20 m) mind. 1,20 m) hintere) zweiflügelig (Brei-
te mind. 1,20 m) 

Türblätter müssen transparent 
verglast sein 

Türblätter müssen transparent 
verglast sein 

Türblätter müssen trans-
parent verglast sein 

Türblätter müssen transparent 
verglast sein 

Türblätter müssen transpa-
rent verglast sein 

vordere Tür: Innen-Schwenk-
Türen (mit Haltegriff innen mit 
Nutzbarkeit beim Einsteigen) oder 
Außen-Schwenk-Schiebe-Türen 

vordere Tür: Innen-Schwenk-
Türen (mit Haltegriff innen mit 
Nutzbarkeit beim Einsteigen) 
oder Außen-Schwenk-Schiebe-
Türen 

vordere Tür: Innen-
Schwenk-Türen (mit Hal-
tegriff innen mit Nutzbar-
keit beim Einsteigen) oder 
Außen-Schwenk-Schiebe-
Türen 

vordere Tür: Innen-Schwenk-
Türen (mit Haltegriff innen mit 
Nutzbarkeit beim Einsteigen) 
oder Außen-Schwenk-Schiebe-
Türen 

Außen-Schwing-Tür oder 
Außen-Schwenk-Schiebetür 

Tür 2: Außen-Schwenk-Schiebe-
Tür 

Tür 2 und 3: Außen-Schwenk-
Schiebe-Türen 

Tür 2: Außen-Schwenk-
Schiebe-Tür 

 sofern verbaut, Tür 2: Außen-
Schwenk-Schiebe-Türen oder 
Außen-Schwenk-Türen 

 

alle Türen mit Reversiereinrich-
tung, 

alle Türen mit Reversiereinrich-
tung, 

alle Türen mit Reversier-
einrichtung, 

alle Türen mit Reversierein-
richtung, 

alle Türen mit Reversierein-
richtung 

automatisches Anziehen der Hal-
testellenbremse bei geöffneter 
Tür 

automatisches Anziehen der 
Haltestellenbremse bei geöffne-
ter Tür 

automatisches Anziehen 
der Haltestellenbremse bei 
geöffneter Tür 

automatisches Anziehen der 
Haltestellenbremse bei geöff-
neter Tür 

automatisches Anziehen der 
Haltestellenbremse bei ge-
öffneter Tür 

 
Öffnungstaster Innen und Außen 
an der dritten Tür   

 

Ausstattung / Fahrgastkomfort  

Fußbodenhöhe 

maximal 340 mm Einstiegshöhe, maximal 340 mm Einstiegshöhe, 
maximal 340 mm Ein-
stiegshöhe, 

maximal 300 mm Einstiegshö-
he, 

maximal 300mm Einstiegs-
höhe 

ohne Querstufen, möglichst weit-
gehend podestlos 

ohne Querstufen, möglichst 
weitgehend podestlos 

ohne Querstufen bis ein-
schl. zweiter Tür, mög-
lichst weitgehend podest-
los 

max. zwei Querstufen hinter 
vorderem Sitzbereich mit 
Mehrzweckfläche (andere 
Lösungen ggf. in Abstimmung 
mit dem Auftraggeber) 

max. zwei Querstufen hinter 
vorderem Sitzbereich mit 
Mehrzweckfläche (andere 
Lösungen ggf. in Abstim-
mung mit dem Auftragge-
ber) 

Fußbodenbelag 

strapazierfähiger, rutschhemmen-
der Belag. Bei Neufahrzeugen: 
einheitliches Design, die Farbe des 
Bodens ist mit dem Aufgabenträ-
ger abzustimmen 

strapazierfähiger, rutschhem-
mender Belag. Bei Neufahrzeu-
gen: einheitliches Design, die 
Farbe des Bodens ist mit dem 
Aufgabenträger abzustimmen 

strapazierfähiger, rutsch-
hemmender Belag. Bei 
Neufahrzeugen: einheitli-
ches Design, die Farbe des 
Bodens ist mit dem Aufga-
benträger abzustimmen 

strapazierfähiger, rutschhem-
mender Belag. Bei Neufahr-
zeugen: einheitliches Design, 
die Farbe des Bodens ist mit 
dem Aufgabenträger abzu-
stimmen 

strapazierfähiger, rutsch-
hemmender Belag. Bei Neu-
fahrzeugen: einheitliches 
Design, die Farbe des Bo-
dens ist mit dem Aufgaben-
träger abzustimmen 

Sitze 

Einzelsitze Polsterung (mind. 0,40 
m Breite, ausreichende Beinfrei-
heit durch Sitzabstand mind. 0,72 
m, bei gegenüberliegenden Sitzen 

Einzelsitze Polsterung (mind. 
0,40 m Breite, ausreichende 
Beinfreiheit durch Sitzabstand 
mind. 0,72 m, bei gegenüberlie-

Einzelsitze Polsterung 
(mind. 0,40 m Breite, aus-
reichende Beinfreiheit 
durch Sitzabstand mind. 

Einzelsitze Polsterung (mind. 
0,40 m Breite, ausreichende 
Beinfreiheit durch Sitzabstand 
mind. 0,72 m, bei gegenüber-

Einzelsitze Polsterung 
(mind. 0,40 m Breite, aus-
reichende Beinfreiheit durch 
Sitzabstand mind. 0,72 m, 
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mind. 1,42 m; zulässig ist Kunst-
stoffrahmen und die Möglichkeit 
des Einzelauswechselns der Sitz-
polster, Rückenpolster und der 
Stoffrückseite); einheitliche Sitz-
bezüge 

genden Sitzen mind. 1,42 m; 
zulässig ist Kunststoffrahmen 
und die Möglichkeit des Einzel-
auswechselns der Sitzpolster, 
Rückenpolster und der Stoff-
rückseite); einheitliche Sitzbezü-
ge 

0,72 m, bei gegenüberlie-
genden Sitzen mind. 1,42 
m; zulässig ist Kunststoff-
rahmen und die Möglich-
keit des Einzelauswech-
selns der Sitzpolster, Rü-
ckenpolster und der Stoff-
rückseite); einheitliche 
Sitzbezüge 

liegenden Sitzen mind. 1,42 m; 
zulässig ist Kunststoffrahmen 
und die Möglichkeit des Ein-
zelauswechselns der Sitzpols-
ter, Rückenpolster und der 
Stoffrückseite); einheitliche 
Sitzbezüge 

bei gegenüberliegenden 
Sitzen mind. 1,42 m; zulässig 
ist Kunststoffrahmen und 
die Möglichkeit des Einzel-
auswechselns der Sitzpols-
ter, Rückenpolster und der 
Stoffrückseite); einheitliche 
Sitzbezüge 

Bei Neufahrzeugen: die Farbe der 
Bezugsstoffe ist mit dem Aufga-
benträger abzustimmen 

Bei Neufahrzeugen: die Farbe 
der Bezugsstoffe ist mit dem 
Aufgabenträger abzustimmen 

Bei Neufahrzeugen: die 
Farbe der Bezugsstoffe ist 
mit dem Aufgabenträger 
abzustimmen 

Bei Neufahrzeugen: die Farbe 
der Bezugsstoffe ist mit dem 
Aufgabenträger abzustimmen 

Bei Neufahrzeugen: die Far-
be der Bezugsstoffe ist mit 
dem Aufgabenträger abzu-
stimmen 

Gesamt Steh- und 
Sitzplätze 

mind. 85 Plätze, davon mind. 34 
Sitzplätze (davon bis zu 3 Klapp- 
und Notsitze) 

mind.  138 Plätze, davon mind. 
49 Sitzplätze (davon bis zu  6 
Klapp- und Notsitze) 

mind. 50 Plätze, davon 
mind. 20 Sitzplätze (davon 
bis zu 3 Klapp- und Notsit-
ze) 

mind. 20 Plätze, davon mind. 
11 Sitzplätze (davon bis zu 3 
Klapp- und Notsitze) 

Mind. 7 Fahrgastplätze, 
davon mind. 1 fester Sitz-
platz mit barrierefreiem 
Zugang  

Innenstehhöhe 
Im hinteren Gang ausreichende 
Stehhöhe (min. 1,9 m)  

Im hinteren Gang ausreichende 
Stehhöhe (min. 1,9 m)  

Im hinteren Gang ausrei-
chende Stehhöhe (min. 1,9 
m)  

Im hinteren Gang ausreichen-
de Stehhöhe (min. 1,9 m)  

Im hinteren Gang ausrei-
chende Stehhöhe (min. 1,9 
m) 

Haltestangen und -
griffe 

bei Neufahrzeugen: senkrechte 
Haltestangen in kontrastreicher 
Farbe an jeder Sitzreihe sowie an 
den Seiten der Türen (vordere Tür 
nur rechts); übrige Fahrzeuge: 
senkrechte Haltestange in kon-
trastierender Farbe mind. an jeder 
zweiten Sitzreihe sowie gangseitig 
an beiden Enden des Abstellplat-
zes für Kinderwagen, Rollstühle 
usw. und an den Seiten der Türen 
(vordere Tür nur rechts), auch in 
bogenförmiger Ausführung zuläs-
sig (vgl. VDV-Richtlinie 230 oder 
vergleichbar); 

bei Neufahrzeugen: senkrechte 
Haltestangen in kontrastreicher 
Farbe an jeder Sitzreihe sowie 
an den Seiten der Türen (vorde-
re Tür nur rechts); übrige Fahr-
zeuge: senkrechte Haltestange 
in kontrastierender Farbe mind. 
an jeder zweiten Sitzreihe sowie 
gangseitig an beiden Enden des 
Abstellplatzes für Kinderwagen, 
Rollstühle usw. und an den Sei-
ten der Türen (vordere Tür nur 
rechts), auch in bogenförmiger 
Ausführung zulässig (vgl. VDV-
Richtlinie 230 oder vergleich-
bar); 

bei Neufahrzeugen: senk-
rechte Haltestangen in 
kontrastreicher Farbe an 
jeder Sitzreihe sowie an 
den Seiten der Türen (vor-
dere Tür nur rechts); übri-
ge Fahrzeuge: senkrechte 
Haltestange in kontrastie-
render Farbe mind. an 
jeder zweiten Sitzreihe 
sowie gangseitig an beiden 
Enden des Abstellplatzes 
für Kinderwagen, Rollstüh-
le usw. und an den Seiten 
der Türen (vordere Tür nur 
rechts), auch in bogenför-
miger Ausführung zulässig 
(vgl. VDV-Richtlinie 230 
oder vergleichbar); 

bei Neufahrzeugen: senkrech-
te Haltestangen in kontrastrei-
cher Farbe an jeder Sitzreihe 
sowie an den Seiten der Türen 
(vordere Tür nur rechts); übri-
ge Fahrzeuge: senkrechte Hal-
testange in kontrastierender 
Farbe mind. an jeder zweiten 
Sitzreihe sowie gangseitig an 
beiden Enden des Abstellplat-
zes für Kinderwagen, Rollstüh-
le usw. und an den Seiten der 
Türen (vordere Tür nur 
rechts), auch in bogenförmiger 
Ausführung zulässig (vgl. VDV-
Richtlinie 230 oder vergleich-
bar); 

Haltegriffe in kontrastieren-
der Farbe an 
jedem gangseitigen Sitz, 
Haltestange an 
Tür I rechts, auch in bogen-
förmiger 
Ausführung zulässig (vgl. 
VDV-Richtlinie 
230 oder vergleichbar); 

horizontale Haltestange in De- horizontale Haltestange in De- horizontale Haltestange in horizontale Haltestange in  
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ckennähe ckennähe Deckennähe Deckennähe 

Haltewunschtasten 

an jeder Haltestange und an den 
Behindertenplätzen in Sitzhöhe, 
kontrastierende Farbgebung nach 
TSI-PRM; bei Neufahrzeugen: mit 
Brailleschrift 

an jeder Haltestange und an den 
Behindertenplätzen in Sitzhöhe, 
kontrastierende Farbgebung 
nach TSI-PRM; bei Neufahrzeu-
gen: mit Brailleschrift 

an jeder Haltestange und 
an den Behindertenplät-
zen in Sitzhöhe, kontras-
tierende Farbgebung nach 
TSI-PRM; bei Neufahrzeu-
gen: mit Brailleschrift 

an jeder Haltestange und an 
den Behindertenplätzen in 
Sitzhöhe, kontrastierende 
Farbgebung nach TSI-PRM; bei 
Neufahrzeugen: mit Braille-
schrift 

an jeder Haltestange und an 
den Behindertenplätzen in 
Sitzhöhe, kontrastierende 
Farbgebung nach TSI-PRM; 
bei Neufahrzeugen: mit 
Brailleschrift 

im Mehrzweckbereich sind speziell 
für Rollstuhlfahrer/-innen und 
weitere in ihrer Mobilität einge-
schränkte Personen Sondertaster 
anzubringen, die dem Fahrperso-
nal Hilfeanforderung bzw. erhöhte 
Aufmerksamkeit signalisieren 

im Mehrzweckbereich sind spe-
ziell für Rollstuhlfahrer/-innen 
und weitere in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Personen Son-
dertaster anzubringen, die dem 
Fahrpersonal Hilfeanforderung 
bzw. erhöhte Aufmerksamkeit 
signalisieren 

im Mehrzweckbereich sind 
speziell für Rollstuhlfah-
rer/-innen und weitere in 
ihrer Mobilität einge-
schränkte Personen Son-
dertaster anzubringen, die 
dem Fahrpersonal Hilfean-
forderung bzw. erhöhte 
Aufmerksamkeit signalisie-
ren 

im Mehrzweckbereich sind 
speziell für Rollstuhlfahrer/-
innen und weitere in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Per-
sonen Sondertaster anzubrin-
gen, die dem Fahrpersonal 
Hilfeanforderung bzw. erhöhte 
Aufmerksamkeit signalisieren 

im Mehrzweckbereich sind 
speziell für Rollstuhlfahrer/-
innen und weitere in ihrer 
Mobilität eingeschränkte 
Personen Sondertaster an-
zubringen, die dem Fahrper-
sonal Hilfeanforderung bzw. 
erhöhte Aufmerksamkeit 
signalisieren 

Hei-
zung/Lüftung/Klima
tisierung 

Bei Neufahrzeugen: Klimaanlage 
(vollklimatisiert) mit Heizmöglich-
keit oder elektrische Klimaanlage 
mit zwei Dachmodulen für den 
Fahrgastraum und einem für den 
Fahrer mit mindestens  3,8 KW 
Kälteleistung je Modul; getrennt 
regelbar für Fahrer- und Fahrgast-
raum 

Bei Neufahrzeugen: Klimaanlage 
(vollklimatisiert) mit Heizmög-
lich-keit oder elektrische Klima-
anlage mit  drei Dachmodulen 
für den Fahrgastraum und ei-
nem für den Fahrer mit mindes-
tens  3,8 KW Kälteleistung je 
Modul; getrennt regelbar für 
Fahrer- und Fahrgastraum 

Bei Neufahrzeugen: Klima-
anlage (vollklimatisiert) 
mit Heizmöglich-keit oder 
elektrische Klimaanlage 
mit zwei Dachmodulen für 
den Fahrgastraum und 
einem für den Fahrer mit 
mindestens  3,8 KW Kälte-
leistung je Modul; ge-
trennt regelbar für Fahrer- 
und Fahrgastraum 

Bei Neufahrzeugen: Klimaan-
lage (vollklimatisiert) mit 
Heizmöglich-keit u 

 

Klimaanlage (vollklimati-
siert) mit Heizmöglichkeiten  

Beleuchtung 

Innenraumbeleuchtung durch 
Leuchtbänder, Lichtfarbe weiss, 
Lichtstärke in Stufen schaltbar; 
Türbereich bei geöffneter Tür zu-
sätzlich ausgeleuchtet; bei Neu-
fahrzeugen: Türaußenbeleuchtung 

Innenraumbeleuchtung durch 
Leuchtbänder, Lichtfarbe weiss, 
Lichtstärke in Stufen schaltbar; 
Türbereich bei geöffneter Tür 
zusätzlich ausgeleuchtet; bei 
Neufahrzeugen: Türaußenbe-
leuchtung 

Innenraumbeleuchtung 
durch Leuchtbänder, Licht-
farbe weiss, Lichtstärke in 
Stufen schaltbar; Türbe-
reich bei geöffneter Tür 
zusätzlich ausgeleuchtet; 
bei Neufahrzeugen: 
Türaußenbeleuchtung 

Innenraumbeleuchtung mög-
lichst durch Leuchtbänder, 
Lichtfarbe weiss, Lichtstärke in 
Stufen schaltbar; Trittstufen-
beleuchtung; Türbereich bei 
geöffneter Tür zusätzlich aus-
geleuchtet; bei Neufahrzeu-
gen: Türaußenbeleuchtung 

Innenraumbeleuchtung, 
Lichtfarbe weiss; Lichtstärke 
in Stufen schaltbar; Türbe-
reich bei geöffneter Tür 
zusätzlich ausgeleichtet; bei 
Neufahrzeugen: Trittstufen-
beleuchtung; Türaußenbe-
leuchtung außerhalb des 
Fahrzeugs  

Inklusion/ Barrierefreiheit  

Ein- und Ausstieg niveaugleiche Ein- und Ausstiege niveaugleiche Ein- und Ausstiege niveaugleiche Ein- und niveaugleiche Ein- und Aus- niveaugleiche Ein- und Aus-
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ohne Stufen und Mittelgeländer 
an beiden Türen; 

ohne Stufen und Mittelgeländer 
an beiden Türen; 

Ausstiege ohne Stufen und 
Mittelgeländer an beiden 
Türen; 

stiege ohne Stufen und Mittel-
geländer an mindestens einer 
(der vorderen) Tür; 

stiege ohne Stufen und Mit-
telgeländer an der Tür; 

Kneeling (Absenkung mindestens 
auf Einstieghöhe von 250 mm an 
der ersten Tür und 270 mm an der 
zweiten Tür), automatisch mit 
Öffnen der Türen; 

Kneeling (Absenkung mindes-
tens auf Einstieghöhe von 250 
mm an der ersten Tür und 270 
mm an der zweiten Tür), auto-
matisch mit Öffnen der Türen; 

Kneeling (Absenkung min-
destens auf Einstieghöhe 
von 250 mm an der ersten 
Tür und 270 mm an der 
zweiten Tür), automatisch 
mit Öffnen der Türen; 

 

 

(manuell) ausklappbare Rampe für 
Rollstuhlfahrer an der zweiten Tür 
entsprechend EU-Richtlinie 2001/ 
85/ EG; Wannenboden und -
kanten vollflächig besandet; 

(manuell) ausklappbare Rampe 
für Rollstuhlfahrer an der zwei-
ten Tür entsprechend EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG; Wan-
nenboden und -kanten vollflä-
chig besandet; 

(manuell) ausklappbare 
Rampe für Rollstuhlfahrer 
an der zweiten Tür ent-
sprechend EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG; Wannenbo-
den und -kanten vollflächig 
besandet; 

(manuell) ausklappbare Ram-
pe für Rollstuhlfahrer an der 
ersten Tür entsprechend EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG; Wan-
nenboden und -kanten vollflä-
chig besandet; 

(manuell) ausklappbare 
Rampe für Rollstuhlfahrer 
an der ersten Tür entspre-
chend EU-Richtlinie 2001/ 
85/ EG; Wannenboden und -
kanten vollflächig besandet; 

(Tragfähigkeit mindestens 350 kg; 
geeignet für Elektrorollstühle) 

(Tragfähigkeit mindestens 350 
kg; geeignet für Elektrorollstüh-
le) 

(Tragfähigkeit mindestens 
350 kg; geeignet für Elekt-
rorollstühle) 

(Tragfähigkeit mindestens 350 
kg; geeignet für Elektroroll-
stühle) 

(Tragfähigkeit mindestens 
350 kg; geeignet für Elekt-
rorollstühle) 

Aufstellfläche/ Son-
dernutzungsfläche 

Ausgewiesene flexible Sondernut-
zungsfläche (mindestens 
900x1.300 mm breit) im Bereich 
der zweiten Tür für Rollstühle/ 
Kinderwagen/Rollatoren o.ä. (vgl. 
DIN 75 077) 

Ausgewiesene flexible Son-
dernutzungsfläche (mindestens 
900x1.300 mm breit) im Bereich 
der zweiten Tür für Rollstühle/ 
Kinderwagen/Rollatoren o.ä. 
(vgl. DIN 75 077) 

Ausgewiesene flexible 
Sondernutzungsfläche 
(mindestens 900x1.300 
mm breit) im Bereich der 
zweiten Tür für Rollstühle/ 
Kinderwagen/Rollatoren 
o.ä. (vgl. DIN 75 077) 

Ausgewiesene flexible Son-
dernutzungsfläche (mindes-
tens 900x1.300 mm breit) im 
Bereich der zweiten Tür für 
Rollstühle/ Kinderwa-
gen/Rollatoren o.ä. (vgl. 
DIN 75 077) 

Ausgewiesene flexible Son-
dernutzungsfläche (mindes-
tens 900x1.300 mm breit) 
im Bereich der zweiten Tür 
für Rollstühle/ Kinderwa-
gen/Rollatoren o.ä. (vgl. 
DIN 75 077) 

Bei Neufahrzeugen: Länge Son-
dernutzungsfläche min. 1.850 mm, 
Anordnung rechts an Tür II, Multi-
funktionsfläche zur Mitnahme von 
E-Scootern nach NRW-Erlass und 
Fahrrädern 

Bei Neufahrzeugen: Länge Son-
dernutzungsfläche min. 1.850 
mm, Anordnung rechts an Tür II, 
Multifunktionsfläche zur Mit-
nahme von E-Scootern nach 
NRW-Erlass und Fahrrädern 

Bei Neufahrzeugen: Länge 
Sondernutzungsfläche 
min. 1.850 mm, Anord-
nung rechts an Tür II, Mul-
tifunktionsfläche zur Mit-
nahme von E-Scootern 
nach NRW-Erlass und 
Fahrrädern 

Bei Neufahrzeugen: Länge 
Sondernutzungsfläche min.  
1700 mm,  

 

Ausstattung nach EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG 

Ausstattung nach EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG 

Ausstattung nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Ausstattung nach EU-Richtlinie 
2001/ 85/ EG 

Ausstattung nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Barrierefreiheit 
Ausgewiesene Sitzplätze für Mobi-
litätseingeschränkte 

Ausgewiesene Sitzplätze für 
Mobilitätseingeschränkte 

Ausgewiesene Sitzplätze 
für Mobilitätseinge-
schränkte 

Ausgewiesene Sitzplätze für 
Mobilitätseingeschränkte 

Ausgewiesene Sitzplätze für 
Mobilitätseingeschränkte 

nach EU-Richtlinie 2001/ 85/ EG nach EU-Richtlinie 2001/ 85/ EG nach EU-Richtlinie 2001/ nach EU-Richtlinie 2001/ 85/ nach EU-Richtlinie 2001/ 
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85/ EG EG 85/ EG 
Rollstuhl-Ruftaster nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Rollstuhl-Ruftaster nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Rollstuhl-Ruftaster nach 
EU-Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Rollstuhl-Ruftaster nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Rollstuhl-Ruftaster nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

kontrastreiche und gut ausge-
leuchtete Innenraumausstattung 

kontrastreiche und gut ausge-
leuchtete Innenraumausstattung 

kontrastreiche und gut 
ausgeleuchtete Innen-
raumausstattung 

kontrastreiche und gut ausge-
leuchtete Innenraumausstat-
tung 

Rollstuhl-Ruftaster nach EU-
Richtlinie 2001/ 85/ EG 

Mobilitätsassistenz für 
seheingeschränkte Personen; per 
App 
gesteuert, zur automatischen An-
sage 
von Linie und Ziel des einfahren-
den 
Busses, für an Hst. Wartende 
Fahrgäste 

Mobilitätsassistenz für 
seheingeschränkte Personen; 
per App 
gesteuert, zur automatischen 
Ansage 
von Linie und Ziel des einfah-
renden 
Busses, für an Hst. Wartende 
Fahrgäste 

Mobilitätsassistenz für 
seheingeschränkte Perso-
nen; per App 
gesteuert, zur automati-
schen Ansage 
von Linie und Ziel des ein-
fahrenden 
Busses, für an Hst. War-
tende Fahrgäste 

Mobilitätsassistenz für 
seheingeschränkte Personen; 
per App 
gesteuert, zur automatischen 
Ansage 
von Linie und Ziel des einfah-
renden 
Busses, für an Hst. Wartende 
Fahrgäste 

Mobilitätsassistenz für 
seheingeschränkte Perso-
nen; per App 
gesteuert, zur automati-
schen Ansage 
von Linie und Ziel des ein-
fahrenden 
Busses, für an Hst. Warten-
de Fahrgäste 

Ausstattung Kommunikation/ Sonstiges  

Fahrgast-
information 

digitale Haltestellenansage digitale Haltestellenansage digitale Haltestellenansage digitale Haltestellenansage digitale Haltestellenansage 

Eine TFT-
Multifunktionsinnenanzeige 29'' 
zur Anzeige mind. der nächsten 
vier Haltestellen und integrierter 
Anzeige „Wagen hält“ sowie zur 
Anzeige von Verknüpfungsmög-
lichkeiten, montiert mittig hinter 
dem Fahrerarbeitsplatz in Rich-
tung Fahrgastraum 

Zwei TFT-
Multifunktionsinnenanzeige 29‘‘ 
zur Anzeige mind. Der nächsten 
vier Haltestellen und integrierter 
Anzeige „Wagen hält“ sowie zur 
Anzeige von Verknüpfungsmög-
lichkeiten, montiert mittig hinter 
dem Fahrerarbeitsplatz in Rich-
tung Fahrgastraum sowie mittig 
hinter dem Gelenk 

Ein TFT-
Multifunktionsinnenanzei-
ge 29‘‘ zur Anzeige mind. 
Der nächsten vier Halte-
stellen und integrierter 
Anzeige „Wagen hält“ so-
wie zur Anzeige von Ver-
knüpfungsmöglichkeiten, 
montiert mittig hinter dem 
Fahrerarbeitsplatz in Rich-
tung Fahrgastraum 

Ein TFT-
Multifunktionsinnenanzeige 
19‘‘ zur Anzeige mind. Der 
nächsten vier Haltestellen und 
integrierter Anzeige „Wagen 
hält“ sowie zur Anzeige von 
Verknüpfungsmöglichkeiten, 
montiert mittig hinter dem 
Fahrerarbeitsplatz in Richtung 
Fahrgastraum 

Ein TFT-
Multifunktionsinnenanzeige 
19‘‘ zur Anzeige mind. Der 
nächsten vier Haltestellen 
und integrierter Anzeige 
„Wagen hält“ sowie zur 
Anzeige von Verknüpfungs-
möglichkeiten, montiert 
mittig hinter dem Fahrerar-
beitsplatz in Richtung Fahr-
gastraum 

Akustische Quittierung des Halte-
wunsches für die Fahrgäste. 

Akustische Quittierung des Hal-
tewunsches für die Fahrgäste. 

Akustische Quittierung des 
Haltewunsches für die 
Fahrgäste. 

Akustische Quittierung des 
Haltewunsches für die Fahr-
gäste. 

Akustische Quittierung des 
Haltewunsches für die Fahr-
gäste. 

Zu gewährleisten ist eine kontrast-
reiche Anzeige, die sowohl bei 
Sonneneinstrahlung als auch bei 
Dunkelheit ausreichend auch von 
den hinteren Fahrgastplätzen les-
bar ist. 

Zu gewährleisten ist eine kon-
trastreiche Anzeige, die sowohl 
bei Sonneneinstrahlung als auch 
bei Dunkelheit ausreichend auch 
von den hinteren Fahrgastplät-
zen des jeweiligen Wagenteils 
lesbar ist. 

Zu gewährleisten ist eine 
kontrastreiche Anzeige, 
die sowohl bei Sonnenein-
strahlung als auch bei 
Dunkelheit ausreichend 
auch von den hinteren 
Fahrgastplätzen lesbar ist. 

Zu gewährleisten ist eine kon-
trastreiche Anzeige, die so-
wohl bei Sonneneinstrahlung 
als auch bei Dunkelheit ausrei-
chend auch von den hinteren 
Fahrgastplätzen lesbar ist. 

Zu gewährleisten ist eine 
kontrastreiche Anzeige, die 
sowohl bei Sonneneinstrah-
lung als auch bei Dunkelheit 
ausreichend auch von den 
hinteren Fahrgastplätzen 
lesbar ist. 

Bordrechnersys- Ausstattung 100 % der Fahrzeuge Ausstattung 100 % der Fahrzeu- Ausstattung 100 % der Ausstattung 100 % der Fahr- Ausstattung 100 % der Fahr-
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tem/ RBL/ FGI-
innen etc. 

ge Fahrzeuge zeuge zeuge 
Senden der Fahrzeug-
Echtzeitdatem am die Datendreh-
scheibe des VBN  

Senden der Fahrzeug-
Echtzeitdatem am die Daten-
drehscheibe des VBN 

Senden der Fahrzeug-
Echtzeitdatem am die Da-
tendrehscheibe des VBN 

Senden der Fahrzeug-
Echtzeitdatem am die Daten-
drehscheibe des VBN 

Senden der Fahrzeug-
Echtzeitdatem am die Da-
tendrehscheibe des VBN 

Bargeldloser Fahrscheinverkauf  Bargeldloser Fahrscheinverkauf  
Bargeldloser Fahrschein-
verkauf  

Bargeldloser Fahrscheinver-
kauf  

Bargeldloser Fahrscheinver-
kauf 

Barcodescanner zur Kontrollier-
barkeit von Barcodetickets  

Barcodescanner zur Kontrollier-
barkeit von Barcodetickets  

Barcodescanner zur Kon-
trollierbarkeit von Bar-
codetickets  

Barcodescanner zur Kontrol-
lierbarkeit von Barcodetickets  

Barcodescanner zur Kontrol-
lierbarkeit von Barcodeti-
ckets  

Betriebliche Kom-
munikation 

 
Betriebsfunk über VOC sowie als 
Rückfallebene GSM zur 
Betriebsleitstelle des Auftragneh-
mers 

  Betriebsfunk über VOC sowie 
als 
Rückfallebene GSM zur 
Betriebsleitstelle des Auftrag-
nehmers 

  Betriebsfunk über VOC 
sowie als 
Rückfallebene GSM zur 
Betriebsleitstelle des Auf-
tragnehmers 

  Betriebsfunk über VOC sowie 
als 
Rückfallebene GSM zur 
Betriebsleitstelle des Auftrag-
nehmers 

Betriebsfunk über VOC so-
wie als 
Rückfallebene GSM zur 
Betriebsleitstelle des Auf-
tragnehmers 

Lautsprecheranlage 

Lautsprecheranlage mit mind. 6 
Lautsprechern innen; 

Lautsprecheranlage mit mind. 8 
Lautsprechern innen; 

Lautsprecheranlage mit 
mind. 4 Lautsprechern 
innen; 

Lautsprecheranlage mit mind. 
3 Lautsprechern innen; 

Lautsprecheranlage mit 
mind. 2 Lautsprechern in-
nen 

mikrofon für Fahrer für Innenan-
sage und Funk. Betätigung mittels 
Taster Funk und Taster Mikrofon 
im FAP 

mikrofon für Fahrer für Innenan-
sage und Funk. Betätigung mit-
tels Taster Funk und Taster Mik-
rofon im FAP 

mikrofon für Fahrer für 
Innenansage und Funk. 
Betätigung mittels Taster 
Funk und Taster Mikrofon 
im FAP 

mikrofon für Fahrer für Innen-
ansage und Funk. Betätigung 
mittels Taster Funk und Taster 
Mikrofon im FAP 

Mikrofon für Fahrer für In-
nenansage und Funk. Betä-
tigung mittels Taster Funk 
und Taster Mikrofon im FAP 

Fahrgast-
information 
 außen 

Alphanumerische Filp-dot-LED-
Anzeige 

Alphanumerische Filp-dot-LED-
Anzeige 

Alphanumerische Filp-dot-
LED-Anzeige 

Freiprogrammierbare, alpha-
numerische LED-Anzeige 

Freiprogrammierbare, al-
phanumerische LED-Anzeige 

mindestens zweizeilige Darstel-
lung möglich (vorne und Seite 
rechts), 

mindestens zweizeilige Darstel-
lung möglich (vorne und Seite 
rechts), 

mindestens zweizeilige 
Darstellung möglich (vorne 
und Seite rechts), 

mindestens zweizeilige Dar-
stellung möglich (vorne und 
Seite rechts), 

mindestens zweizeilige Dar-
stellung möglich (vorne und 
Seite rechts), 

Anzeige: transflektiv,  amber  auf 
dunklem Grund 

Anzeige: transflektiv, , amber  
auf dunklem Grund 

Anzeige: transflektiv,, am-
ber  auf dunklem Grund 

Anzeige: transflektiv,  amber 
auf dunklem Grund 

Anzeige: transflektiv,  amber 
auf dunklem Grund 

automatische, stufenlose Anpas-
sung der Hintergrundbeleuchtung 

automatische, stufenlose Anpas-
sung der Hintergrundbeleuch-
tung 

automatische, stufenlose 
Anpassung der Hinter-
grundbeleuchtung 

automatische, stufenlose An-
passung der Hintergrundbe-
leuchtung 

automatische, stufenlose 
Anpassung der Hinter-
grundbeleuchtung 

mindestens 19x126 (Zei-
len/Spalten) bei LED Abstand von 
höchstens 15 mm in der Frontan-
zeige, 16x112 (Zeilen/Spalten) bei 
LED Abstand von höchstens 12 
mm in der Seitenanzeige rechts 
sowie 16x28 (Zeilen/Spalten) bei 
LED Abstand von höchstens 10 

mindestens 19x126 (Zei-
len/Spalten) bei LED Abstand 
von höchstens 15 mm in der 
Frontanzeige, 16x112 (Zei-
len/Spalten) bei LED Abstand 
von höchstens 12 mm in der 
Seitenanzeige rechts sowie 
16x28 (Zeilen/Spalten) bei LED 

mindestens 19x140 (Zei-
len/Spalten) bei LED Ab-
stand von höchstens 15 
mm in der Frontanzeige, 
16x112 (Zeilen/Spalten) 
bei LED Abstand von 
höchstens 12 mm in der 
Seitenanzeige rechts sowie 

mindestens 19x128 (Zei-
len/Spalten) bei LED Abstand 
von höchstens 10 mm in der 
Frontanzeige, 16x160 (Zei-
len/Spalten) bei LED Abstand 
von höchstens 10 mm in der 
Seitenanzeige rechts sowie 
16x28 (Zeilen/Spalten) bei LED 

mindestens 19x128 (Zei-
len/Spalten) bei LED Ab-
stand von höchstens 10 mm 
in der Frontanzeige, 16x160 
(Zeilen/Spalten) bei LED 
Abstand von höchstens 10 
mm in der Seitenanzeige 
rechts sowie 16x28 (Zei-
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mm in der Heckanzeige (Steue-
rung durch Bordrechner) 

Abstand von höchstens 10 mm 
in der Heckanzeige (Steuerung 
durch Bordrechner) 

16x28 (Zeilen/Spalten) bei 
LED Abstand von höchs-
tens 10 mm in der Heckan-
zeige (Steuerung durch 
Bordrechner) 

Abstand von höchstens 10 mm 
in der Heckanzeige (Steuerung 
durch Bordrechner) 

len/Spalten) bei LED Ab-
stand von höchstens 10 mm 
in der Heckanzeige (Steue-
rung durch Bordrechner) 

· Fahrzeugfront: Liniennummer 
und Fahrtziel; 

· Fahrzeugfront: Liniennummer 
und Fahrtziel; 

· Fahrzeugfront: Linien-
nummer und Fahrtziel; 

· Fahrzeugfront: Liniennum-
mer und Fahrtziel; 

Fahrzeugfront: Liniennum-
mer und Fahrtziel; 

· Einstiegsseite: Liniennummer, 
Fahrtziel und Fahrtverlauf; 

· Einstiegsseite: Liniennummer, 
Fahrtziel und Fahrtverlauf; 

· Einstiegsseite: Linien-
nummer, Fahrtziel und 
Fahrtverlauf; 

· Einstiegsseite: Liniennum-
mer, Fahrtziel und Fahrtver-
lauf; 

Einstiegsseite: Liniennum-
mer, Fahrtziel und Fahrt-
verlauf; 

· Fahrzeugheck: Liniennummer; · Fahrzeugheck: Liniennummer; 
· Fahrzeugheck: Linien-

nummer; 
· Fahrzeugheck: Liniennum-

mer; 
Fahrzeugheck: Liniennum-

mer; 

Abweichungen in der technischen 
Ausführung in Abstimmung mit 
dem Aufgabenträger möglich. 

Abweichungen in der techni-
schen Ausführung in Abstim-
mung mit dem Aufgabenträger 
möglich. 

Abweichungen in der 
technischen Ausführung in 
Abstimmung mit dem Auf-
gabenträger möglich. 

Abweichungen in der techni-
schen Ausführung in Abstim-
mung mit dem Aufgabenträger 
möglich. 

Abweichungen in der tech-
nischen Ausführung in Ab-
stimmung mit dem Aufga-
benträger möglich. 

Abfall  

Papierkorb an der Trennscheibe 
rechts der 2. Tür (fest angebracht, 
flache Ausführung, flüssigkeits-
dicht) 

Papierkorb an der Trennscheibe 
rechts der 2. Tür und 3. Tür (fest 
angebracht, flache Ausführung, 
flüssigkeitsdicht) 

Papierkorb an der Trenn-
scheibe rechts der 2. Tür 
(fest angebracht, flache 
Ausführung, flüssigkeits-
dicht) 

Papierkorb an geeigneter Stel-
le (fest angebracht, flache 
Ausführung, flüssigkeitsdicht) 

 

Sonstiges 

Vorbereitung des Fahrgastraumes 
für die Bereitstellung eines Wirel-
ess lokal Area Network (WLAN) 

Vorbereitung des Fahrgastrau-
mes für die Bereitstellung eines 
Wireless lokal Area Network 
(WLAN) 

Vorbereitung des Fahr-
gastraumes für die Bereit-
stellung eines Wireless 
lokal Area Network 
(WLAN) 

Vorbereitung des Fahrgast-
raumes für die Bereitstellung 
eines Wireless lokal Area Net-
work (WLAN) 

 

Bei Neufahrzeugen: Integration 
automatischer Fahrgastzählsyste-
me (AFZ) in 50% der Fahrzeuge mit 
einer Zählgenauigkeit von min. 
95% 

Bei Neufahrzeugen: Integration 
automatischer Fahrgastzählsys-
teme (AFZ) in 50% der Fahrzeu-
ge mit einer Zählgenauigkeit von 
min. 95% 

Bei Neufahrzeugen: In-
tegration automatischer 
Fahrgastzählsysteme (AFZ) 
in 50% der Fahrzeuge mit 
einer Zählgenauigkeit von 
min. 95% 

Bei Neufahrzeugen: Integrati-
on automatischer Fahrgast-
zählsysteme (AFZ) in 50% der 
Fahrzeuge mit einer Zählge-
nauigkeit von min. 95% 

 

Bei Neufahrzeugen: Videoüberwa-
chung mit mindestens 4 Dom-
Kameras zur Überwachung des 
Fahrzeugs im Innenraum 

Bei Neufahrzeugen: Videoüber-
wachung mit mindestens 6 
Dom-Kameras zur Überwachung 
des Fahrzeugs im Innenraum 

Bei Neufahrzeugen: Vi-
deoüberwachung mit min-
destens 4 Dom-Kameras 
zur Überwachung des 
Fahrzeugs im Innenraum 

Bei Neufahrzeugen: Video-
überwachung mit mindestens 
2 Dom-Kameras zur Überwa-
chung des Fahrzeugs im Innen-
raum 

 

Geräuschdämmung durch Schwer-
schichtmatten zwischen Fahrgast-
raum und Antriebsstrang bzw. 

Geräuschdämmung durch 
Schwerschichtmatten zwischen 
Fahrgastraum und Antriebs-

Geräuschdämmung durch 
Schwerschichtmatten zwi-
schen Fahrgastraum und 

Geräuschdämmung durch 
Schwerschichtmatten zwi-
schen Fahrgastraum und An-

 



Nahverkehrsplan   2023 - 2027  
ANLAGE 6 – Technisches Anforderungsprofil - Fahrzeuge 9 

Stand: 25. Oktober 2022 

 
 

Motor strang bzw. Motor Antriebsstrang bzw. Motor triebsstrang bzw. Motor 

Unterbringung der erforderlichen 
Reinigungsgeräte nicht offen zu-
gänglich im Fahrzeug  

Unterbringung der erforderli-
chen Reinigungsgeräte nicht 
offen zugänglich im Fahrzeug   

Unterbringung der erfor-
derlichen Reinigungsgerä-
te nicht offen zugänglich 
im Fahrzeug  

Unterbringung der erforderli-
chen Reinigungsgeräte nicht 
offen zugänglich im Fahrzeug 
im Fahrzeug  

Unterbringung der erforder-
lichen Reinigungsgeräte 
nicht offen zugänglich im 
Fahrzeug im Fahrzeug 

     

Unterbringung der Gurte zur 
Befestigung von Rollstühlen 
platzsparend und ohne Be-
hinderung für Fahrgäste  

      

     

Unterbringung der erforder-
lichen Kindersitze im Fahr-
zeug mittels geeigneter Hal-
terung  


